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Vorworte  
Vorwort 1982 

Vorliegende Arbeit wäre nicht zustandegekommen ohne die aktive Unterstützung einer 
Vielzahl von Personen und Institutionen. Stellvertretend für viele sei deshalb an dieser Stelle 
herzlich gedankt Herrn Reg.dir. A. Rothmund (Landratsamt Schwäbisch Hall) und seiner 
Mitarbeiterin, Frau Deininger, für unermüdliche Versorgung mit Quellenmaterial; Herrn 
Amtsrat Beck (Wasserrechtsamt Schwäbisch Hall) und Herrn Oberregierungsvermessungsrat 
Baier (Staatl. Vermessungsamt Schwäb. Hall, Außenstelle Crailsheim) für die Gewährung von 
Akteneinsicht, ebenso den Mitarbeitern der Staatsarchive Bamberg, Nürnberg und 
Ludwigsburg sowie des Hauptstaatsarchivs Stuttgart; den Mitarbeitern der Württembergischen 
Landesbibliothek und der Universitätsbibliothek Stuttgart. Ebenso weiß der Verfasser die 
rasche und unbürokratische Auskunftsbereitschaft manchen Pfarramtes zu schätzen. Den 
Nachkommen der Familie Bäuerlein, insbesondere Herrn Karl Bäuerlein, Weikersheim, sei für 
die Gewährung von Einsicht in wichtige Unterlagen gedankt. Von besonderem Wert war die 
Gewährung eines einwöchigen Studienaufenthalts durch die Eisenbibliothek Schaffhausen, 
Stiftung der Georg Fischer AG. Herrn Ing. grad. Hans Lukasczyk sei herzlich für die 
Überlassung von Bauaufnahmen verschiedener Hammerschmieden gedankt. Auch 
Ortsvorsteher a. D. Seng und Frau Brenner von der Gemeindeverwaltung Gröningen haben 
mein Vorhaben großzügigst unterstützt; Herrn Kurt Bartelmes andauernde Gastfreundschaft in 
der Hammerschmiede ist nicht vergessen. Aufrichtigster Dank gilt Herrn Fritz Schäff 
(Eckersmühlen), welcher mir seine unveröffentlichten Arbeiten zur Geschichte der 
Schäff­Eisenhämmer bereitwilligst zur Verfügung stellte und jederzeit mit Rat und Tat zur Seite 
stand ­ ihm ist es zu verdanken, daß der Verfasser einen Eindruck davon bekam, was es früher 
mit der Hammerschmiederei auf sich hatte. Für wissenschaftlichen Rat und Kritik sei Prof. Dr. 
Armin Hermann und insbesondere Dr. Gerhard Zweckbronner sowie den Teilnehmern des 
"Historischen Colloquiums" vom 19. Mai 1982 gedankt.  

Stuttgart, im September 1982  

Frieder Schmidt  

 

  





https://journals.wlb-stuttgart.de/index.php/sh/article/view/16529


https://www.landratsamt-roth.de/themen/freizeit/tourismus/kunst-kultur/museen/eisenhammer
https://de.wikipedia.org/wiki/Eisenhammer_an_der_Roth
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stolz, die Arbeit von Frieder Schmidt, die längst eine Veröffentlichung verdient gehabt hätte, 
endlich der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. 

Elisabeth Fischer, Gerhard Fritz, Michael Happe, Dinah Rottschäfer, Kurt Wolfgang Schatz, 
im Herbst 2025 
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Für jeden dieser Orte wurden etwa 20 bis 30 Seiten Platz gelassen, um für die in diesen Orten 
wohnenden Kunden die jeweilige Arbeit und deren Preis eintragen zu können. War der Betrag 
beglichen, so wurde die entsprechende Eintragung durchgestrichen, jedoch so, daß sie noch gut 
lesbar blieb. Ursprünglich hatte der Schreiber dieses Registers am linken Rand der Seiten zwei 







79 
 

Alle elf Jagstmühlen, es handelte sich um die Kalkmühle, Heldenmühle, Weidenhäuser Mühle, 
Barenhaldenmühle, Neumühle, Neidenfelser Mühle, Kernmühle, Gaismühle, Heinzenmühle, 
Lobenhauser und Mistlauer Mühle (vgl. Karte 5), waren Kunden der Hammerschmiede. Sie 
bezogen alle Eisenteile von ihr und brachten sie dorthin zur Reparatur oder Erneuerung. 
Kleinteile wie Leistennägel für wenige Kreuzer wurden ebenso verfertigt wie schwere 
Schmiedestücke. So lautet eine Eintragung in Bäuerleins Register: 
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Bäuerlein noch den Wehrbau bezahlen müssen, und dann stand der Umbau des Wohnhauses 
samt Werkstatt bevor. 

Gewisse Einnahmen brachte natürlich auch der Betrieb der Ölmühle: das Pfund Öl wurde für 
20 Kreuzer abgegeben, ein Ölkuchen für 10 Kreuzer, und ein Simri Leinmehl wurde für 24 
Kreuzer verkauft414; aber den Hauptverdienst brachte das Hammerschmiedengeschäft. Hier 
gelang es Johann Michael Bäuerlein, Absatzmöglichkeiten aufzubauen, welche für die Zukunft 
des Betriebes wichtig werden sollten: Seit Übernahme der Hammerschmiede stellte er immer 
mehr Geschäftsbeziehungen zu Kaufleuten her, welche ihm die Schaufeln und Spaten, Hacken 
und Beile mit der Zeit gleich dutzendweise abnahmen und an ihre Kundschaft weitervertrieben. 

Diese Geschäftskontakte hatten zu Anfang einen recht bescheidenen Umfang; so lieferte 
Bäuerlein z. B. dem Kaufmann Bühl in Hall im ersten Halbjahr 1837 folgende Gerätschaften415: 

4. April 6 Schaufeln  
6 Krauthauen  
1 Fällbeil  
1 Küferhandbeil  
1 Stockbeil  

à 48 kr. 
à 48 kr. 

4 fl. 48 kr. 
3 fl. 24 kr. 
2 fl. 24 kr. 
2 fl. 15 kr. 
1 fl. 15 kr. 

19. April 1 Breitbeil   4 fl. 48 kr. 
27. April 1 Breitbeil   4 fl. 48 kr. 
28. April 8 Spaten  

9 Schaufeln  
 8 fl. 48 kr. 

7 fl. 12 kr. 
14. Juni 10 Spaten  

9 Schaufeln  
à 1 fl. 6 kr. 
à 48 kr. 

11 fl. 
7 fl. 12 kr.  

    
Dieser Kunde hatte also allein in einem Halbjahr Waren für über 50 Gulden abgenommen; 
hierbei waren viele gleichartige Artikel, was für den Hammerschmied eine Arbeitserleichterung 
und höhere Gewinnmöglichkeit bedeutete. Auch die Kaufleute Cranz in Hall, Dill in 
Niederstetten und der Schlosser Georg Hezel in Dinkelsbühl bezogen nun regelmäßig 
Gerätschaften in größeren Mengen. 

Die Hammerschmiede befriedigte weiterhin die lokalen Bedürfnisse, war in der Lage, die 
vielfältigsten Wünsche der Kundschaft zu erfüllen; die regelmäßigen Aufträge der 
aufkommenden Eisenwarenhandlungen machten es von nun an aber möglich, daß in der 
Hammerschmiede besonders gängige Waren in Zeiten schwächeren Betriebs auf Vorrat 
hergestellt werden konnten. 

Im Jahr 1850 findet sich unter den Kunden z. B. der Kaufmann Georg Widder in Ansbach, der 
im April, Juni und November je 25 Schaufeln, im Dezember noch weitere 35 Stück abnimmt; 
da eine Schaufel 45 Kreuzer kostete, erbrachte dieser eine Artikel allein bei einem Kunden über 
80 Gulden. Und das folgende Jahr ließ sich noch besser an. Widder kaufte im Februar 1851 

24 Schaufeln à 45 kr. 18 fl. 
24 Krauthauen à 35 kr. 14 fl. 
12 Stechscheite à 54 kr. 10 fl. 48 kr. 
12 Spaten  à 1 fl. 12 fl. 
kurz darauf weitere 30 Schaufeln  22 fl. 30 kr.  
und Ende Mai 25 Kartoffelhacken à 35 kr. 14 fl. 35 kr. 

 
414 Ebd., S. 117. 
415 Ebd., S. 268. 
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Nicht nur das Währungssystem, sondern auch Längen- und Hohlmaße hatten sich geändert. 
Johann Michael Bäuerlein selbst war der neuen industriellen Zeit gegenüber aufgeschlossen, 
was unter anderem der Tatsache entnommen werden kann, daß er sich in die Wählerliste zu den 
Wahlen für die Handels- und Gewerbekammern eintragen ließ; während Bäuerlein in der 
Wählerliste des Jahres 1859 noch nicht aufgeführt ist424, findet sich sein Name in den 

 
424 Vgl. Mosthaf Band I, 1955, S. 348. 
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-  Feuerversicherungs-Buch, angelegt im Dezember 1895/Januar 1896 
-  Bauschau-Protokoll. Bd. II. Angefangen 8. April 1882 

 
Staatliches Vermessungsamt Schwäbisch Hall, Außenstelle Crailsheim 

 
-  Urkarte N.O. Schichte LXVI. 64 
-  Urnummernkarte N.O. Schichte LXVI. 64 
-  Urbrouillon zum Flurkartenblatt N.O. Schichte LXVI. 64 

 
Wasserrechtsamt Schwäbisch Hall 

 
Beilagen zum Wasserrechtsbuch: 
-  OA. Crailsheim 

-  Triebwerk Nr. 10, Heldenmühle  
-  Triebwerk Nr. 13, Neumühle  
-  Triebwerk Nr. 28, Hammerschmiede Onolzheim 
-  Triebwerk Nr. 33, Hammerschmiede Connenweiler (Gemeinde Rechenberg)  
-  Triebwerk Nr. 46, Hammerschmiede Gröningen 

-  OA. Gaildorf 
-  Triebwerk Nr. 43, Kornberger Hammerschmiede  

-  OA. Gerabronn 
-  Triebwerk Nr. 21, Hammerschmiede bei Hornberg  
-  Triebwerk Nr. 93, Hammerschmiede im Tal bei Amlishagen 

-  OA. Hall 
-  Triebwerk Nr. 46, Mettelmühle bei Untersontheim 

 
Regierungspräsidium Stuttgart 

 
-  Wasserrechtsbuch. Abschriften von: OA. Mergentheim. Beilagen zum 

Wasserrechtsbuch, Triebwerk Nr. 7 (frühere Hammerschmiede in Weikersheim) 
 

Kirchenbücher der Evang. Pfarrämter bzw. Kirchenpflegen in 
 

-  Crailsheim 
-  Gröningen 
-  Kirchberg/Jagst 
-  Kreßberg-Mariäkappel 
-  Oberampfrach 
-  Rot am See 
-  Schrozberg 
-  Unterampfrach 

 
Karl Bäuerlein, Weikersheim 

 
-  Reisepaß Friedrich Bäuerlein  
-  Fotoalbum 1939 
-  Preis-Liste J.M. Bäuerlein 

 







http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/arsci_0399-1237_2003_num_27_1_1054
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/arsci_0399-1237_2003_num_27_1_1054








https://hmsjournal.org/index.php/home/article/view/159






https://journals.wlb-stuttgart.de/index.php/sh/article/view/15099/15134
https://journals.wlb-stuttgart.de/index.php/sh/article/view/15099/15134




https://www.kulturverein-koenigsbronn.de/app/download/10875406771/Die+Hammerschmiede+am+Brenztopf.pdf?t=1650382668
https://www.kulturverein-koenigsbronn.de/app/download/10875406771/Die+Hammerschmiede+am+Brenztopf.pdf?t=1650382668
https://www.kulturverein-koenigsbronn.de/app/download/10875406771/Die+Hammerschmiede+am+Brenztopf.pdf?t=1650382668
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Beilagen 
Beilage 1 

Das verwandtschaftliche Umfeld der Hammerschmiede Gröningen  

 

(Quellennachweis: Die Kirchenbücher der Evang. Pfarrämter bzw. Kirchenpflegen in 
Crailsheim, Gröningen, Kirchberg, Kreßberg-Mariäkappel, Oberampfrach, Rot am See, 
Schrozberg und Unterampfrach) 
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vollkommen rechtfertigen, womit hochachtungsvollst rechnet 

Eines Königlichen Hochlöblichen Ober Amts 

Gehorsamster 

Johann Georg Sperr" 

(Quellennachweis: Wasserrechtsamt Schwäbisch Hall, Beilagen zum Wasserrechtsbuch, OA. 
Hall, Triebwerk Nr. 46 Mettelmühle bei Untersontheim, oberamtl. Akten, Bund I, Beilage zu 
/5) 
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Güterbuch 
Fol. 584 

Ein 2stokigtes Wohnhaus worinnen eine Hammer Schmidte - 
Oel und GipsMühle, an dem Gronachsbach, gegen Abend 
vom Dorf liegendt. 
 
Eine Scheuer 150 fl 

 

 Vorstehendes Lehenguth gibt der Grundtherrschaft dem 
CameralAmt Crailsheim 
Gült vom Haus  1 fl. 
Von der Oelmühle 1 fl. 

 

 aest. 
 

2000 fl. 
 

 walzende Lehengüter 
Aeker 
 
zehendtbar 
 

 

- ead. 
 

3/8,Mrg. 37 Rtn GründelAker, neben Georg Bullinger, an 
beiden Seiten. 
Gibt zum Rentamt Erkenbrechtshaußen Gült Handtlohn und 
Sterbfallden. 10 fl. 

 

 aest. 
 

25 fl. 
 

Güterbuch  
Fol. 585 

Güterbuch Fo1. 586 
1/4,Mrg. Winter Aker neben Georg Schallmeier, und sich 
selbst, 
 

 

- ead. 
 

10/4. Mrg. 33 Rtn Fuchs Aker, neben Johann Ehrmann, und 
Michel Bek. 
 

 

 Wiesen 
 

 

- ead. 
 

6/8. Tagw. die obere Winterwiese, neben Michael 
Kretschmer, und Michel Bek. 
Gibt dem Rentamt Erkenbrechtshaußen 
Gült - 1 f1. 16 
Handtlohn und Sterbfall den. 10 fl. 
 

 

 aest. 
 

260 fl. 
 

- 585 b 
 

Frei &: eigene Güter 
 

 

 39. Rtn Schwalbwasen, an der Hammerschmidte, neben der 
Gemeinde, aest.  
Aeker zehendtbar 
 

10 fl. 

Güterbuch  
Fol. 586 

1/2 Mrg. 34 Rtn Berglein neben Hofstetterin und Georg 
Sprang. 
Gibt zur Commun Caße Gült 2 1/4 xr. 
 

 

 aest. 15 fl. 
 Gärten zehendtbar  
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 1. Umhang  1 fl. 
 15. Flachsne Tuch a. 10 xr. 2 fl. 30. xr. 
 15. grobe 

 
a. 5 xr. 1 fl. 15 xr. 

Mößgeschirr 1. Pfannen 
 

 40 xr. 

Zinngeschirr 0 
 

  

Kupfergeschirr 1. Keßel  4 fl. 
 1. Kupferhafen  

 
1 fl. 12 xr. 

Eisen 
K. Geschirr 

   

 1. eise Pfanne  20 xr. 
 1. Bratpfännle  20 xr. 
 1. Ofengabel a. 3 xr.  

 
3 xr. 

Hölzergeschirr    
 2. Gölte a. 6 xr. 12 xr. 
 1. Krautgölte  10 xr. 
 1. Butterfaß  6 xr. 
 1. Fleischpeppich  

 
6 xr. 

Schreinwerk    
 1. Tisch  20. xr. 
 2 Stühle a. 6 xr. 12. xr 
 2. Scheemel a. 2 xr. 4. xr. 
 3. 2schfr. Bettladen a.15 xr. 45. xr. 
 1. Meel Sittel  24. xr. 
 1. Schrein  45. xr. 
 1. Behälter  

 
30. xr. 

Faßgeschirr    
 1. Brantenwein Fäßle  10. xr. 
    
Gemeiner 
Hausrath 

   

 2. Sense a. 6 xr. 12 xr. 
 2. Reche a. 2 xr. 4. xr. 
 1. Spiegel  3. xr. 
 1. Schaufel  6. xr. 
 1. Dunggabel  12. xr. 
 1. Holzbeil  12. xr. 
 1. Salzbüchsle  2. xr. 
 1. Krug  2. xr. 
 1. Kafee Pfanne   1 xr. 
 1. Haspel   6. xr. 
 2. Rokken und  

2. Rädle  
 
a. 15. xr. 

 
30. xr. 

 1. Dreschflegel   6. xr. 
 1. Strohstuhl   1 f1. 12. xr.  
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Beilage 5 

"Fahrniß-Aufnahme zur Real-Theilung des Adam Baierlein von der Hammerschmidte" (1837) 

"Gröningen. 

verhandelt den 22. Mai 1837. vor 

den Waisen Richter Schultheiß Knauer Gemeinderath Bullinger 

Fahrniß-Aufnahme zur Real-Theilung des Adam Baierlein von der Hammerschmidte 

Die Erben wurden zur getreuen Vermögens Aufnahme aufgefordert, und dabei auf künftige 
eidliche Erhärtung hingewiesen, sodann aber beschrieben. 

Bücher.  fl.  xr 
1. Gesang Buch   30. 
1. starkes Handbuch   12. 
    
Manns-Kleider.    
zusammen taxsirt  10.  
    
Bettgewand.    
1. ganzes Bett sammt Ueberzug  20.  
    
Leingewand.    
6. Tischtücher a. 24 xr. 2. 24. 
6. Hemmeter a. 30 xr. 3.  
1. Handwellen   12. 
6. Napftüchlein a. 3 xr.  18. 
1. Sacktuch   15. 
    
Zinn-Geschirr.    
1. Kannen   40. 
6. Teller a. 12 xr. 1. 12. 
1. Salzbüchslein   4. 
    
Meß-Geschirr    
2. große Pfannen a 1 f 30 xr. 3.  
1 kleine dito   45. 
    
Kupfer-Geschirr.    
1. Haafen   30. 
1. Kessel  2. 30. 
    
Eisen Küchen Geschirr.    
1. Pfannen   45. 
1. kleines dito   6. 
1. Prat Pfannen   20. 
2. Ofen Gabel a. 4 xr.  8. 
    
Blech Geschirr.    
1 Durchschlag   12. 
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1 Spriz Kannen  1.  
2. Ampel a 6 xr.  12. 
1. Reib Eise   30. 
    
Schreinwerk    
1. Stuhl   12. 
1. Bettladen  1. 30. 
1. Kleider Kasten  2.  
    
Summe 52 f. 27 xr    
    

Die pflichtmäßige und gewissenhafte Angabe und Aufnahme sämmt1icher Fahrnisstücke 
beurkunden 

Die Waisenrichter 

Knauer Bullinger 

Die Betheiligten 

Johann Michael Bäuerlein Margaretha Bäuerlein Georg Spriegel" 

(Quellennachweis: Gemeinderegistratur Gröningen. Inventuren und Teilungen, Nro. 84.: Real-
Theilung des Adam Beyerlein, Hammerschmids von Gröningen. Den 23. Mai 1837, Beilage) 
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Beilage 6 

Eichzeichenprotokoll und Werksbeschreibung der Hammerschmiede Gröningen vom 22. 
November 1845 

"Vermöge einer oberamtlichen Verfügung vom 12. August/ 15. August 1845 wurde die 
Anordnung getroffen, daß an dem Wasserwerk des Hammerschmidts und Oelmüllers Michael 
Bäuerle unterhalb Gröningen an der Gronach-Bach, ein Eichzeichen urkundlich errichtet und 
das Wasserwerk beschrieben werden soll; bei dieser Verhandlung waren persönlich zugegen: 

Der Oberamts Mühlschauer Bertsch von Vaihingen a/E 

Die Bauschaumitglieder von Gröningen 

Schultheiß Knauer 

Gemeinderath Weinmann  

Maurermeister Georg Wagenbinder 

und Zimmermann Georg Göhring von Bronnholzheim 

Der Wasserwerksbesizer Johann Michael Bäuerlein und der nächst oberhalb befindliche 
Getreide Müller 

Johann Gräther 

Der nächste unterhalb liegende Müller 

Friedrich Kochendörfer in der Gaismühle wird in keiner Beziehung beeinträchtigt und 
wurde daher auch nicht zu gegenwärtiger Verhandlung berufen. 

Das Wasserwerk besteht in Folgendem: 

A. 

in einer Hammermühle welche durch ein 10.' hohes oberschlächtiges Wasserrad u. 

B. 

in einer Oel- und Schleifmühle welche ebenso durch ein 10.' hohes Wasserrad /: 
oberschlächtig:/ in Bewegung gesezt werden. 

Durch das Wasserrad B wird zugleich das Gebläß für die Hammerschmidte betrieben. 

Die hie nach beschriebenen Maasen begreifen das würtembergische Decimal Maas 

-:. 321' 
 

Drei Hundert, Zwanzig und Ein Schuh über dem Hammerwerk und 
Wohngebäude, von der linkseitigen Eke an, dem Wasserkanal entlang 
gemeßen befindet sich das Wöhr von Bakenmauer zu Bakenmauer im 
Licht 
 

-:.51.'7.'' 
 

Ein und Fünfzig Schuh und Sieben Zoll /:weit:/ lang, ganz von Stein 
erbaut und ebenfalls mit einem Haarbaum von Hausteinen 
eingerichtet dessen Oberfläche vollkommen wagrecht liegt. 
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 Zunächst dem Hammerwerk und Wohngebäude befindet sich die 
Wasserrad Rinne für das Hammerwerk im Licht, hinter dem 
Radschüzen gemessen 
 

-:. 12.'1'' 
 

Ein Schuh und Zwei Zoll weit und neben dieser Rinne zu nächst dem 
Oel und Schleifmühlen Gebäude die 2te Rinne für letzteres Werk im 
Licht 
 

-:. 1.'1'' Ein Schuh und Ein Zoll weit. 
 

 Für dieses Wasserwerk wurde an der rechtseitigen Eke des 
Hammerwerk und Wohngebäudes in den obersten Kornsteinquader an 
der langen Seite des Gebäudes eine Klamme von starkem Hufstab-
Eisen wagrecht ein gelassen und fest eingekittet. 
 

 Die Klemme ist an der vorderen Seite bezeichnet mit drei Hirschhorn 
u. der Jahreszahl 
1845. 
 

 und ist lang 
 

-:· 1.' Ein Schuh und 
 

-: 1.''2.''' Ein Zoll und Zwei Linien breit. Der Quader in welchen die 
Eichklamme befestigt ist, ist über die letztere gemessen 
 

-: 2. '. Zwei Schuh lang und 
 

-: 8. ''. Zoll hoch.- 
 

 Von dem obern Rand der Eichklamme ist es bis auf die Oberfläche 
des Wöhr-Fach od: Haarbaumes 
 

-:·1.'2."1,'' Ein Schuh, Zwei Zoll und Eine Linie, um welches Maas also die 
Haarbaum Oberfläche höher liegt, als der obere Rand der 
Eichklamme. 
 

-:2.'6."8.''' Zwei Schuh, Sechs Zoll und Acht Linien unter dem obern Rand der 
Eichklamme befinden sich die beiden Wasserrad Rinnen-Boden 
Oberflächen welche, soweit dies der hohe Wasserstand zu erheben zu 
lies, vollkommen horizontal am Einlauf liegen, und es liegen sonach 
diese beiden Rinnen mit ihren Boden-Oberflächen um 
 

-:·3.'8."9,''' Drei Schuh, Acht Zoll und Neun Linien tiefer, als die Oberfläche des 
Wöhr-Haarbaumes, welches Maas die Wasserdicke vor den 
Radschüzen bezeichnet." 
 

 (Es folgen die Unterschriften aller Beteiligten) 
 

 (Quellennachweis: Wasserrechtsamt Schwäbisch Hall, Beilagen zum Wasserrechtsbuch, OA. 
Crailsheim, Triebwerk Nr. 46 Hammerschmiede Gröningen, oberamtl. Akten, Bund I, /3) 
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Beilage 7 

Ehe- und Erbvertrag zwischen Johann Michael Bäuerlein und Christine Hornung vom 2. 
Februar 1863 und Fahrnisaufnahme zur Beibringensbeschreibung vom 22. April 1863 

/1 

Groeningen.  

Verhandelt den 2. Febr. 1863. 

Ehe- und Erbvertrag  

zwischen 

Johann Michael Bäuerlein ledig Sohn des verstorbenen Johann Adam Bäuerlein 
Hammerschmidt Meister dahier 

Einerseits 

und 

Christine Hornung eheliche Tochter des verstorbenen Leonhard Hornung Bauer in Mußdorf 
Oberamt Gerabronn 

Andererseits. 

1. Beide Verlobte versprechen einander die Ehe und gedenken diese ihre Verbindung sobald 
als möglich durch priesterliche Proklamation und Copulation bestetigen zu lassen, und somit in 
Freud und Leid beisammen wohnen. 

Es bringt nun in die Ehe: 

A. Der Bräutigam 

Ein ganzes Bauren Guth mit einer Hammerschmidt Werkstätte so wie mit einer eingerichteten 
Oelmühle welche dieser von seinen übrigen Geschwistrigen nach dem Tode seines Vaters 
käuflich übernommen und somit dieses Guth in die Ehe bringt. 

B. Die Braut 

dagegen bringt in die Ehe ein Heirathsgut an Erspartem und Ererbtes -: 1000 f welches in der 
württembergischen Sparkasse steht und auf Verlangen erhoben werden kann. 

2. Von beiden Theilen wird bestimmt und fest gesezt, daß die Ehe nach dem Landrecht 
geschlossen werden soll mit Rückfallsbestimmungen. 

a. Sollte der Bräutigam ohne Leibeserben sterben, so hat 

die Braut ein viertel Jahr nach dem Tode an die nächsten Verwandten des Bäuerlein 

- 6000 f. hinausbezalen, 

b. Sollte die Braut ohne Leibeserben sterben, so hat der Bräutigam nach Verfluß in einem ¼ tel 
Jahr nach dem Tode -: 500 f hinaus zu bezahlen. 
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Vorstehender Ehe- und ErbschaftsVertrag wird stet und fest abgeschlossen, und von beiden 
Theilen auf gesezliche Reue Verlezung Ueberredung, Uebereilung und Betrug verzichtet. 

Vorstehender Vertrag wird von beiden Theilen auf deutliches Verlesen für richtig anerkannt. 

Auf Seiten des Bräutigam Auf Seiten der Braut 
Michael Bäuerlein Christina Hornung 

 

/2 

Gröningen.· 

In der Hammerschmidte  

Verhandelt den 22. April 1863. 

Vor 

den Waisenrichtern  
Schultheiß Knauer  
und 
Waisenrichter Mich. Glasbrenner 

 

Fahrniß Aufnahme zur Beibrings-Beschreibung  
des 

Michael Bäuerlein Hammerschmidtmeister und Gutsbesitzer 
und 

seine Ehefrau Christina geb Hornung 

Dieselben wurden am 15 Febr 1863 copulirt. Diese Eheleute wurden unter Hinweisung auf 
künftige eidliche Erhärtung zur getreuen Vermögens Anzeige aufgefordert, und sodann 
beschrieben. 

Bücher·    
1 Gesangbuch   45 xr 
1 Gebetbuch   30 xr 
1 große Bibel  1 f. 30 xr 
1 kleine ditto   45 xr 
1 Starkehandbuch   30 xr 
1 wahres Christenthum  2 f.  
3 Bänd Gebetbücher Stunden der Andacht  5 f.  
    
Manns-Kleider    
2 runde Hüt  a 1 f 30 xr 3 f 
1 winter Kappe mit Pelz     30 xr  
1 Dächlis Kappe   45 xr 
1 Mantel  5 f  
1 Ueberzieher  11 f    
1 schwarzen Ueberrock  11 f    
1 braune ditto  8 f  
2 blau tüchene ditto a 3 f  6 f  
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1 Balton  5 f  
1 goldene Sackuhr mit Kette  20 f  
1 silberne Repertir Uhr  15 f  
1 tücherner Kittel  5 f  
3 seidene Westen a 3 f.  9 f  
2 tüchene ditto a 2 f.  4 f  
l halbwollene ditto  1 f  
2 seidene Halsbinde a 1 f 30  3 f  
3 paar tüchene Hosen a 5 f.  15 f  
1 [paar] Sommer Hosen  2 f  
18 Hemden a 1 f  18 f  
10 paar baumwollene Strümpf a 15 xr  2 f. 30 xr 
8 [paar] wollene ditto a 20 xr   2 40 xr 
2 paar Stiefel  a 4 f.  8 f  
1 [paar] ältere ditto  2 f  
1 paar Bantoffel   45 xr 
3 Sacktüchle a 30 xr  1 f  30 xr 
    
Bettgewand.    
2 einschläfrige Better samt Ueberzüg a 40 f 80 f  
1 zweischläfriges ditto samt Ueberzug  50 f  
    
Schreinwerk    
3 Cammot a 18 f. 54 f    
2 alte Tisch a 2 f.   4 f    
1 Tafel  5 f  
1 Sova  30 f    
1 Kleiter-Behälter    7 f  
1 Bücher-Behälter    3 f  
3 Bettstadt   a 4 f 12 f    
2 gepolsterte Sessel a 5 f 10 f    
15 Stühl a 1 f    15 f    
2 alte Schrein a 1 f. 2 f    
    
Leinwand.      
10 Tischtücher a 1 f 10 f    
6 Handtücher   a 12 xr 1 f   12 xr 
4 Bettüberzüg   a 2 f 8 f    
1 Stockuhr     10 f  
    
Gemeiner Hausrath.    
4 Stück Gewehr a 6 f 24 f    
1 Reißtasche  3 f  
1 Jagdtasche  1 f  
15 Fruchtsack a 1 f 15 f  
12 Näpf a 6 xr 1 f 12 xr 
4 Stück Kreben a 15 xr 1 f  
1 Kafee-Zeug mit 12 Kafeetassen  2 f  
    
Küchen-Geschirr    
2 messerne Pfanne a 3 f 6 f  
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2 eiserne ditto a 1 f 2 f  
1 kupferner Kessel  6 f 

 
 

 534 f 4 xr  
    
II. Der Ehefrau ihr Beibringen besteht in Eigen! 
 

   

Bücher.    
1 Gesangbuch  1 f 45 xr 
1 älteres ditto   30 xr 
    
Weibs-Kleider.    
2 schwarze Spizenhaube a 8 f. 16 f  
6 seidene Bandhaube a 3 f. 18 f  
12 Stück seidene Halstücher a 2 f 24 f  
6 wollene Halstücher a 1 f 30. 9 f  
4 halbseidene ditto a 1 f 4 f  
2 große Kopftüchle a 3 f. 6 f  
3 kleine ditto a 1 f. 3 f  
1 tuchenen Müzen  3 f  
2 wollene ditto a 1 f 2 f  
6 Stück ganze Kleider a 12 f   72 f  
9 Stück geringere ditto a 8 f 72 f  
6 Leibröck a 4 f 24 f  
2 Unterröck a 2 f 4 f  
2 seidene Schurz a 2 f 4 f  
4 halbseidene ditto a 1 f 4 f  
3 wollen alles  Schürz a 1 f 3 f  
36 paar baumwollene Strümpf a 30 xr 18 f  
6 paar wollene ditto a 30 xr 3 f  
    
Aussteuer !    
40 Stück Hemder a 1 f. 40 f  
    
Eigen!    
6 Sacktüchle a 30 xr 3 f  
6 neue Schuh a 1 f 30 xr 9 f  
1 [paar] Pantoffel  1 f  
    
sämtlich Aussteuer !    
Bettgewand.    
3 einschläfrige Better a 40 f 120 f  
    
Leinwand.    
24 Bettüberzüg a 8 f. 192 f  
6 Salvater a 30 xr 3 f  
6 trilligte Handtücher a 30 xr 3 f'  
12 Napftüchle a 6 xr   1 f 12 xr 
8 trilligte Tischtücher a 2 f. 16 f  
8 flächserne Tischtücher a 40 xr 5 f 20 xr 

2 Stück Tuch a 30 Ellen lang  9 f  
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 thut 60 Ellen a 9 xr 
    
Schreinwerk    
2 Kleider Behälter a 12 f. 24 f  
1 weißen Zeug Behälter  7 f'  
3 Bettstadt a 10 f. 30 f  
1 Tisch  8 f  
6 Sessel a 8 f. 48 f  
    
Gölten-Geschirr    
0    
    
Küchengeschirr    
0    
    
Gemeiner Hausrath.    
Aussteuer!    
1 Rocken und Rädle mit  
1 Haspel 

 10 f  

6 schwarze Kreben a 10 xr 1 f  
10 weiße ditto a 15 xr 2 f  30 xr 
12 Besen a 2 xr  24 xr 
1 Stück Zwiller 40 Ellen lang a 9 xr 9 f  
Eigen!      
1 paar goldene Ohrenring 4 f   
1 [paar] silberne ditto   30 xr 
    
 Hierunter   
 Aussteuer 526 f. 26 xr. 
 Eigen 308 f. 45 xr. 
  835 f. 11 xr. 

 

 Die Rich(tig)keit der Angabe  beurkunden 
  Die Betheiligten  

Michael Bäuerlein  
Christina Bäuerlein 

 Zur Beurkundung  
Geschäftsdauer  

3 Stund 
 Das Waisengericht  

Knauer 
M. Glasbrenner 

 

(Quellennachweis: Gemeinderegistratur Gröningen: Ehe- und Erb-Vertrag zwischen Johann 
Michael Baierlein, Hammerschmidt u. der Christine geb. Hornung vom 23. April 1863/ 29. 
März 1864; (Nr.) 371., Anhang; sich wiederholende Überschriften und 
Zwischensummierungen wurden weggelassen.) 
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Beilage 8 

Ehe - und Erb-Vertrag zwischen Johann Michael Bäuerlein und Christine geb. Hornung vom 
23. April 1863/ 29. März 1864 

'Gröningen. 
Gerichts - Bez. Crailsheim. Verhandelt am 23. April 1863. in Anwesenheit 
des Gerichtsnotars Reuß 
[des] Schultheißen Knauer  
und 
[des] Waisenrichters Mich. Glasbrenner. 

Ehe- und Erb-Vertrag 

zwischen 

Johann Michael Bäuerlein, Hammerschmiedmeister und Gutsbesizer dahier, ledig, Sohn der 
verst. Hammerschmiedmeister Joh. Adam Bäuerlein'schen Eheleute von hier 

und 

seiner Ehefrau Christina, geb. Hornung, Tochter der Barbara, geb. Neber, Wittwe des wld. 
Leonhard Hornung, gewesenen Bauers in Mußdorf, O/A. Gerabronn, 

welche am 15. Febr. d. J. getraut wurden und in Beziehung auf ihre eheliche Vermögens-
Verhältnisse die landrechtliche Errungenschafts-Gesellschaft mit besondern Vertrags-
Bestimmungen unter sich festzusetzen, verabredeten, heute jedoch nach erfolgter Belehrung 
über die bestehenden Rechts-Verhältnisse übereinkamen, dieselbe überhaupt durch EheVertrag 
zu regeln. 

Es fanden sich nämlich bei der Verhandlung ein:  

a., Die Eheleute 

b., Die Mutter der Ehefrau und 

c., Die hienach unterschriebenen Zeugen. 

In deren Anwesenheit wurden folgende Vermögens-Bestimmungen festgesetzt. 

§. 1. 

Das eingebrachte Vermögen der Eheleute besteht in Folgendem: 

I. bei dem Ehemann, 

1., Liegenschaft im Werth von 12,000 f1. 

2., Fahrniß [im Werth] von 1 800,   

3., Activforderungen, da sich solche der Ehemann zu freier Verfügung vorbehält, wie hienach 
enthalten  0 

-: 13.,800. f.-- 

Ab Schuldforderungen 100.- 
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-: 13.700. f.-- 

II., bei der Ehefrau, in 

A. Heirathgut und Aussteuer von der Mutter  

a., Heirathgut in baarem Geld :· 800. f.-- 

b., Aussteuer, lt. waisengerichtlcher Aufnahme vom 22. d. M. : 526. f. 26 xr. 

-:. 1 326. f. 26 xr. 

welche Summe, wie die Mutter der Ehefrau bestimmt, dereinst gegen die übrigen Geschwister 
zur Gleichstellung einzuwerfen ist. 

Auf Absterben des Vaters soll keine Event. Theilung vorgenommen worden seyn. 

B. Eigenes Vermögen: 
Fahrniß lt. obiger Aufnahme        308. f. 45 xr. 
  dazu beigebrachtes baares Geld      250. f  
            558. f. 45 xr. 
            885. f. 11 xr. 
  wvovon abgehen Kosten der Bürgerannahme dahier    10. f. 30 xr.  
  Daher als reines Beibringen der Ehefrau verbleiben   1874. f. 41 xr.  
  Gesamtbetrag Beibringens der beiden Eheleute  15,574. f. 41 xr. 
Nämlich: von Nr. 1.       13,700. f.  
  Von [Nr.] II         1874, f. 41 xr. 
          15,574. f. 41 xr. 

§. 2. 

Hinsichtlich dieses beiderseitigen Beibringens, sowie in Bezug auf alles dasjenige Vermögen, 
welches die Eheleute während der Eheerbs-Vermächtniß oder schenkungsweise erhalten und 
durch ihre Thitigkeit erwerben, dagegen mit Ausnahme der ActivAusstände des Ehemanns, 
bestehend in der Summe von 

-: 6000, f. Sechstausend Gulden, 

die sich der Ehemann zur freien Disposition vorbehält, und welche daher oben bei Angabe 
dessen eingebrachten Vermögens ausser Berechnung blieb, errichten die Eheleute eine 
allgemeine Gütergemeinschaft, in dessen Folge nicht nur alles in die Gemeinschaft 
eingeworfene Vermögen ein Gemeingut bildet, sondern auch jede bereits bestehende oder 
künftige entstehende Schuld eine gemeinschaftliche Verbindlichkeit beider Eheleute wird. 

§. 2. (1) 

An dem gemeinschaftlichen Vermögen ist während der Ehe jedes der Eheleute gleich betheiligt. 

§.3. 

Wird die Ehe durch Vorabsterben eines der Eheleute mit Hinterlassung von Kindern getrennt, 
so sezt der überlebende Gatte die Gütergemeinschaft mit solchen insolange fort, als er sich nicht 
wieder verehelicht. 
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Tritt sodann die WiederVerheirathung des überlebenden Gatten ein, so hat eine ideelle 
Abtheilung des Vermögens in der Art zu geschehen, daß von dem gemeinschaftlichen 
Vermögen die Hälfte dem überlebenden Gatten als Vermögens-Antheil zugewiesen, die andere 
Hälfte aber als Verlassenschaft des Verstorbenen behandelt wird. 

An der lezteren erbt sofort, wenn nur Ein Kind vorhanden ist, der überlebende Ehegatte ein 
Drittheil und das Kind zwei Drittheile. 

Sind aber mehrere Kinder vorhanden, so wird die Verlassenschaft unter das Ueberlebende der 
Ehegatten und die Kinder in gleiche Theile vertheilt. 

Das anerstorbene Vermögen der Kinder verbleibt jedoch in der Verwaltung und Nutznießung 
des überlebenden Gatten, der, soweit dasselbe nicht in Gütern besteht, die den Kindern mit 
wahrem Eigenthumsrecht zugewiesen wurden, die gesezliche Sicherheit zu leisten hat. 

Auch ist der überlebende Gatte verpflichtet, bei der Verheirathung eines der Kinder, diesem 
ein, dem anerstorbenen Vermögen angemessenes Heirathgut und Aussteuer zu verabfolgen 

§. 4. 

Sollte die Ehe durch den Tod eines der Eheleute ohne Hinterlassung von Kindern getrennt 
werden, so verbleibt der überlebende Gatte im Besiz und Eigenthum des vorhandenen 
Vermögens, wird also Alleinerbe der Verlassenschaft des Verstorbenen, hat aber als 
Erbsabfertigung oder Rückfall hinauszubezahlen, 

a., für den Fall des Vorabsterbens des Ehemanns vor der Ehefrau die Summe von 

-: 6000 fl. - Sechstausend Gulden, 

b., für den Fall des Vorabsterbens der Ehefrau vor dem Ehemann dagegen die Summe von 

-: 500 f. - Fünfhundert Gulden, 

und zwar innerhalb einem Vierteljahr nach dem eingetretenen Todesfall an die gesezlich 
erbsberechtigten Anverwandten des Verstorbenen. 

All Vorstehendes wurde wörtlich vorgelesen, von den Paciscanten mit Zufriedenheit anerkannt 
und unter dem Verzicht auf die Einreden des Irrthums, der Verletzung über die Hälfte oder den 
dritten Theil, der anders verhandelten, als niedergeschriebenen Sache, wie folgt beurkundet 

 Die Eheleute 
 

 

  Michael Bäuerlein  
 

  Christina Bäuerlein 
 

 Die Mutter der Ehefrau  
 

Barbara Hornungin 
 

   
 Zeugen  

auf Seiten des Ehemanns: 
 

Friedrich Knauer 
M. Glasbrenner 
Leonhard Eberlein 

Dauer 
3 1/4 Std. 

Zeugen 
auf Seiten der Ehefrau 

Michael Keller Friedrich 
Wacker Andreas Baumann 
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Zur Beglaubigung: 
 

Gerichtsnotar Reuß Waisenrichter: 
Knauer 
M: Glasbrenner 

   
 ( Die nachfolgende Rechnung der Sporteln und sonstigen Kosten ist hier ausgelassen. ) 

Gröningen. 

Verhandelt am 29. März 1864. Vor 

dem Gerichts-Notar Häcker von Crailsheim  
dem Schultheißen: Knauer von hier 
[dem] Waisenrichter: Glasbrenner von hier. 

Man hat heute die Michael Bäuerlein1schen Eheleute vorgerufen, um vorstehenden Ehe- und 
Erb-Vertrag hinsichtlich derjenigen 6,000 f., welche der Ehemann seiner Frau nicht 
angeheirathet hat, sondern sich zur Disposition vorbehalten hat, zu ergänzen. 

Unter Zuziehung der hienach unterschriebenen mit keinem Theil verwandten Zeugen sind nun 
heute nachträglich folgende Bestim¬mungen über diese 6000 f. von den Eheleuten getroffen 
worden: 

1., Diese Summe, welche gegenwärtig in Capitalien besteht, soll nunmehr einen Theil des 
ganzen gemeinschaftlichen Vermögens bilden und der Ertrag derselben in die eheliche 
Gütergemeinschaft fließen; es findet daher keine abgesonderte Verwaltung derselben statt. 

2., Wenn beim Absterben eines Gatten Kinder aus dieser Ehe vorhanden sind, und 

a. der Ueberlebende zu keiner weiteren Ehe schreitet, so setzt derselbe wie schon in §. 3. 
bestimmt ist, die Gütergemeinschaft mit den Kindern fort, und bleibt das ganze vorhandene 
Vermögen in dessen Genuß und Verwaltung. 

b. Wenn auf das Vorabsterben des Mannes dessen Wittwe wieder heirathen sollte, so wird 
abgetheilt und sollen 

obige 6,000 f, den Kindern neben ihrem in }. 3, bestimmten Vatergut als väterliches Voraus 
zufallen. 

3., Sind beim Tode des Mannes keine Kinder aus dieser Ehe vorhanden, so fallen diese 6,000 
f. den nächsten Verwandten desselben mit Ausschluß der Ehefrau zu und es hat seine Wittwe 
alsdann die Summe von 

-: 12, 000 f. 

als Rückfall hinauszubezahlen, wogegen ihr dann das ganze vorhandene weitere Vermögen 
verbleibt, 

4., Es behält sich jedoch der Mann das freie Dispositionsrecht über diese 6000 f. bevor. 

Vorstehende Uebereinkunft anerkennen auf Vorlesen 

   
  Die Eheleute 

Michael Bäuerlein  
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Christina Bäuerlein 
 

 Zeugen  
auf Seiten des Mannes 
Gerichts Notar Häcker  
Schultheiß Knauer  
Gemeinderath 
Glasbrenner 

 auf Seiten der Frau  
Leonhard Eberlein  
Michael Keller  
Julius Wägerle 

 Zur Beurkundung: 
 

 

Gerichts Notar Häcker 
 

 Waisenrichter Knauer 
M: Glasbrenner 

 

 (Quellennachweis:Gemeinderegistratur Gröningen, Ehe- und Erb-Vertrag zwischen Johann 
Michael Baierlein, Hammerschmidt u. der Christine geb. Hornung vom 23. April 1863/ 29. 
März 1864; (Nr.) 371.) 

  









246 
 

Beilage 10 

Werksbeschreibung der Hammerschmiede Gröningen vom 16. August 1899 

11 Oberamt Crailsheim. 

Gemeinde Gröningen· 

Werks-Beschreibung der Hammerschmiede Gröningen, Besitzer: Carl Bäuerlein daselbst 

Die Hammerschmiede, Gebäude No 62 des Carl Bäuerlein liegt auf der Markung Gröningen an 
dem Gronachbach ud. 1 1/2 km unterhalb dem Pfarrdorf Gröningen. 

Das Wasserwerk zum Betriebe der Hammerschmiede besteht aus einem 85 m oberhalb der 
Hammerschmiede angelegten steinernen Überfallwehr mit steinernen Ortpfeilern. Die Länge 
des Wehrs beträgt 14.70 m, die Kronenbreite 30 cm. Die Wehrkrone erhebt sich 1.30 m über 
die Bachsohle ud. liegt 1,36 m höher als die Eichklamme. Das Wehr ist in der Mitte der Länge 
mit einem Grundablaß versehen. 

Der Niederwasserstand kann 60 cm tiefer u. der höchste Hochwasserstand 1,0 m höher als die 
Wehrkrone angegeben werden. 

Der Zuflußkanal zur Hammerschmiede besteht vom Wehr ab aus einem Gerinne von Dielen 80 
cm hoch 34 cm brt. und teils aus einem offenen Graben. 

Vor den Einlauffallen zu den beiden Radgerinnen ist ein eiserner Rechen von 2.20 m Länge 
angebracht. Die einzelnen Stäbe sind 20 m/m von einander entfernt. 

Die Schwellen der beiden Einlauffallen zu den Radgerinnen liegen 5 cm tiefer als die 
Eichklamme. 

Die beiden Radgerinne zu den 2 oberschlächtigen Rädern haben einen Querschnitt von 37 cm 
in der Breite u. 30 cm in der Tiefe. 

Die Radstube ist massiv gemauert u. überwölbt u. in die Hammerschmiede eingebaut. Die Sohle 
der Radstube liegt 3.32 m tiefer als die Eichklamme, 

Das eine von den beiden oberschlächtigen Wasserrädern hat einen Durchmesser von 3.15 m u. 
eine Schaufelbreite von 90 cm, Das andere hat einen Durchmesser von 2.86 m ud. eine 
Schaufelbreite von 65 cm. Die Radaxe u. Wellbaumaxe liegt 1.65 m tiefer als die Eichklamme. 

Durch das kleinere Rad werden von einem 65 cm dicken Wellbaum aus 3 Schwanzhämmer in 
Bewegung gesetzt. Zwei von diesen Hämmern haben je ein Gewicht von 65 Kilo, der andere 
hat ein Gewicht von 125 Kilo. 

Das größere Rad betreibt einen Fallhammer von 170 Kilo Gewicht ud. außerdem noch zwei 
Schleifsteine. 

In der Hammerschmiede sind zwei Essen mit je zwei Feuern. 

Das Gebläse hiezu wird durch ein im Jahr 1898 neuerbautes ud, 85 m unterhalb der 
Hammerschmiede angelegtes Wasserwerk mit Turbine hergestellt, u. durch eine 12 cm weite 
Blechrohrleitung oberirdisch der Hammerschmiede zugeleitet. 

Das neue Wasserwerk liegt auf P. No 1013 f ud. besteht aus einem zwischen den Ortpfeilern 
13,88 m langen betonierten Überfallwehr. Die Wehrkrone ist 0,40 m brt. u. erhebt sich dieselbe 
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62 cm über die Bachsohle ud. liegt 3.79 tiefer als die Eichklamme. Das Wehr hat auf der Seite 
am rechten Ortpfeiler einen Grundablaß von 30 cm Weite, welcher mit einer Falle versehen ist. 

In dem offenen 11,0 m langen Einlaufkanal zum Turbinenhaus ist quer zum Kanal vor der 
Einlauffalle ein 1,10 m langer eiserner Rechen angebracht. Die einzelnen Stäbe dieses Rechens 
sind 15 m/m voneinander entfernt. 

Die Schwelle der Einlauffallen liegt 4.79 m unter der Eichklamme du. der Fußboden vom 
Turbinenhaus 2.97 m tiefer als Eichklamme. Die Unterwassersohle (Sohle des Abflußkanals) 
liegt 4.0 m unter dem Fußboden des Turbinenhauses u. 3.18 m unter der Wehrkrone. 

Die Turbine ist eine Francis-Vollturbine mit stehender Welle u, horizontalem Rad von 65 cm 
Durchmesser mit 12 Schaufeln. 

Die Turbine hat den Wind für die 4 Essefeuer durch ein Patent-Schrauben-Gebläse zu erzeugen. 

Das Turbinenhaus ist 7.45 m lang 4.30 m brt. ud. bis zum First 4.3o hoch. Der Abflußkanal ist 
auf eine Länge von 24.0 m vom Turbinenhaus ab, gewölbt, die lichte Weite beträgt vergl. 0.98 
m die lichte Höhe 1.70 m. Am Ende dieses überwölbten Abflußkanals ist ein Einsteigschacht 
angebracht, von wo aus das Wasser auf weitere 24.0 m unterirdisch in 60 cm weiten 
Cementrohren u. dann auf weiter 52 m bis zur Einmündung in den Mutterbach in einem offenen 
Graben fließt. 

Die Wassermenge der Gronach ist sehr verschieden, dieselbe kann nach den gemachten 
Erhebungen sekundlich auf höchstens 5o Lr. im Durchschnitt angegeben werden. 

Die Wasserkraft berechnet sich hienach bei der Annahme von 80 % Nutzeffect u. bei 3.0 m 
nutzbarem Gefälle auf rd. 1 3/4 Pferdekräfte. 

Beschrieben Crailsheim Gröningen 

16. August 1899 

 

Gehring Wasserbautechniker Stadtbmstr. Crailsheim 

Anerkannt 

der Werksbesitzer 

Carl Bäuerlein." 

(Quellennachweis: Wasserrechtsamt Schwäbisch Hall, Beilagen zum Wasserrechtsbuch, OA. 
Crailsheim, Triebwerk Nr. 46 Hammerschmiede Gröningen, oberamtl. Akten, Bund III /42) 
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Beilage 11 

Schematische Darstellung der Werksbeschreibung vom 16. August 1899 
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